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Abb. 4: Heidelerche (Lullula arborea).

scharbe (Phalacrocorax pygma- 
eus), Seidenreiher (Egretta gar- 
zetta), Rallenreiher (Ardeola ral- 
loides), Gänsegeier (Gyps fulvus), 
Merlin (Falco columbarius), Gold
regenpfeifer (Pluvialis apricaria),

(Foto: D. Str eitm a ier)

Doppelschnepfe (Gallinago me- 
dia), Bruchwasserläufer (Tringa 
glareola), Odinshühnchen (Phala- 
ropus fulicarius), Raubsee
schwalbe (Sterna caspia).
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20 Jahre Vogelschutz-Richtlinie

Nicht nur seit dem Beitritt Öster
reichs zur Europäischen Union im 
Jahre 1995 nimmt der Vogelschutz 
eine zentrale Stellung in der Natur
schutzarbeit ein. Viele Vogelarten 
sind hervorragende Indikatoren für 
den Zustand einer Landschaft, und 
daraus resultiert das jahrzehnte
lange Bemühen des Naturschutzes 
und der Wissenschaft, diese Er
kenntnisse als Grundlage für Ver
ordnungen und internationale Ver
einbarungen heranzuziehen. Neben 
den Naturschutzgesetzen und Tier- 
arten-Schutzverordnungen, die in 
Österreich in die Kompetenz der 
einzelnen Bundesländer fallen, ist 
Österreich einigen internationalen 
Übereinkommen, die für die heimi
sche Vogelwelt von Bedeutung

sind, beigetreten, z. B. der Berner, 
der Ramsar- und der Rio-Konven- 
tion.

Die vielfältige Bedeutung der Vo
gelwelt für den Naturschutz war 
auch ausschlaggebend dafür, daß 
die Europäische Gemeinschaft am
2. April 1979 die Richtlinie des Ra
tes 79/409/EWG über die Erhal
tung der wildlebenden Vogelarten 
verabschiedete. Die allgemein als 
Vogelschutz-Richtlinie bezeich- 
nete Verordnung war die erste 
rechtliche Naturschutzbestimmung 
der Europäischen Gemeinschaft. 
Dieser folgte erst 13 Jahre später 
die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(Richtlinie des Rates 92/43/EWG 
vom 21. Mai 1992 über die Erhal
tung der natürlichen Lebensräume

sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen).

Das Ziel der Vogelschutz-Richtli- 
nie ist nicht nur die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten, sondern 
auch der Schutz ihrer Lebens
räume. Zur Erreichung dieser Ziele 
sind zahlreiche Maßnahmen vorge
schrieben, darunter der Schutz von 
Vogelbeständen, die Regelung ih
rer Nutzung durch den Handel und 
die Jagd, das Verbot verschiedener 
unspezifischer Tötungsmethoden 
und auch die Durchführung wis
senschaftlicher Forschung.

Der Schutz bzw. die Erhaltung ei
nes Vogelbestandes geht einher mit 
der Sicherung des Lebensraumes. 
Aus diesem Grund gilt als zentrale 
Verpflichtung der Vogelschutz-
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Tab. 1: In der gesamten EU bzw. in Österreich jagdbare Vogelarten (nach Anhang II/1+2)

Höckerschwan Knäkente Steinhuhn Waldschnepfe
Saatgans Löffelente Rothuhn Lachmöwe
Graugans Tafelente Rebhuhn Felsentaube
Kanadagans Reiherente Wachtel Ringeltaube
Pfeifente Schellente Fasan Türkentaube
Schnatterente Haselhuhn Truthuhn Turteltaube
Krickente Alpenschneehuhn Bläßhuhn Wacholderdrossel
Stockente Birkhuhn Zwergschnepfe
Spießente Auerhuhn Bekassine

Richtlinie, „eine ausreichende 
Vielfalt und eine ausreichende 
Flächengröße der Lebensräume“ 
zu erhalten oder wiederherzustel
len. Als Maßnahmen sind hierfür 
vorgesehen:
a) die Einrichtung von Schutzge

bieten,
b) die Pflege und ökologisch rich

tige Gestaltung der Lebens
räume in und außerhalb von 
Schutzgebieten und

c) die Wiederherstellung zerstörter 
sowie die Schaffung neuer Le
bensstätten (S c h e r u n g  1996).

Die Vogelschutz-Richtlinie besteht 
aus dem Verordnungstext und ins
gesamt fünf Anhängen, das sind 
Vogellisten unterschiedlichen In
haltes.
Im Anhang I ist eine Reihe von be
sonders gefährdeten und schutz
würdigen Vogelarten aufgelistet. 
Zur Zeit umfaßt dieser Anhang 181 
Arten bzw. Unterarten. In Öster
reich kommen 76 Arten regelmäßig 
als Brut- oder Gastvogel vor und 
weitere 54 unregelmäßig (vergl. 
S t r e i t m a i e r :  Seite 102 in diesem 
Band).
Der Anhang II besteht aus zwei Tei
len, in welchem jene Arten festge
legt sind, die einerseits in der ge
samten EU, andererseits in den ein
zelnen Mitgliedstaaten bejagt wer
den können. In der gesamten EU 
dürfen'24 Arten, in Österreich 10

Arten bejagt werden (Tab. 1).
Der Anhang III listet jene Arten 
auf, die vom generellen Verbot des 
Flandels mit sämtlichen europäi
schen Wildvögeln im lebenden 
oder toten Zustand bzw. ihren Fe
dern, Eiern etc. ausgenommen 
sind.
Im Anhang IV werden EU-weit 
verbotene Hilfsmittel zur Jagd auf
gelistet, u. a. Leimruten, Tonband
geräte, künstliche Lichtquellen, 
Fallen, Giftköder, verstümmelte 
oder geblendete Lockvögel.
Und schließlich werden im Anhang 
V einschlägige Forschungsthemen 
aufgelistet, die für den Schutz, die 
Regulierung und Nutzung der Vö
gel notwendig sind.
Mit der Vogelschutz-Richtlinie ist 
die Verpflichtung verbunden, die 
zur Erhaltung der Vogelarten nach 
Anhang I „zahlen- und flächen
mäßig geeignetsten Gebiete“ zu 
Vogelschutzgebieten (SPAs = Spe
cial Protection Areas) zu erklären. 
Diese Vogelschutzgebiete sind 
auch jene speziellen Schutzgebiete, 
die im EU-weiten Netz von beson
deren Schutzgebieten, dem Schutz
gebietsnetz Natura 2000, enthalten 
sind. Mit dem Schutzgebietsnetz 
Natura 2000 soll ein zusammen
hängendes europäisches ökologi
sches Netz geschaffen werden, das 
wesentlich zur Umsetzung der Vo
gelschutz- und der Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie beitragen soll. 
Von den österreichischen Bundes
ländern sind nach der Vogelschutz- 
Richtlinie mit Stand März 1999 
insgesamt 70 Sonderschutzgebiete 
(SPAs) ausgewiesen. In Kärnten 
sind folgende sechs Gebiete SPAs: 
Vogelschutzgebiet Völkermarkter 
Stausee, Naturschutzgebiet Flach
wasserbiotop Neudenstein, Vogel
schutzgebiet Großedlinger Teich, 
Stappitzer See und Umgebung, Na
turschutz- und Ramsargebiet Hör- 
feld-Moor sowie das Naturschutz- 
und Ramsargebiet Sablatnigmoor. 
Als fachliche Basis für die Auswei
sung von SPAs gilt die von Bird
Life Österreich -  Gesellschaft für 
Vogelkunde erstellte Liste von Ge
bieten mit internationaler Bedeu
tung -  den „Important Bird Areas“ 
(IBAs). Seitens BirdLife wurde die 
IBAs-Liste erstmals 1995 erstellt 
(Dvorak & Karner 1995). In die
ser Liste sind österreichweit 58 Ge
biete ausgewiesen, in Kärnten 
sechs (Nationalpark Hohe Tauern, 
Nationalpark Nockberge, Villacher 
Alpe -  Dobratsch, Freundsamer 
Moos -  Gößeberg -  Steinerkofel, 
Unteres Gailtal und südlicher Teil 
des Sattnitzrückens). In einer über
arbeiteten Liste (Ranner 1999) 
scheinen für Kärnten nur mehr vier 
Gebiete als Important Bird Area 
auf (Nationalpark Hohe Tauern, 
Villacher Alpe -  Dobratsch, Unte
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res Gailtal und Nationalpark Nock
berge).

Für den Schutz der Vogelarten von 
wesentlicher Bedeutung ist, daß 
sich mit der Nominierung der Ge
biete in den SPAs die Situation der 
betroffenen Vogelarten und ihrer 
Lebensräume nicht verschlechtern 
darf. Das Verschlechterungsverbot 
sieht vor, daß Projekte, die das Ge
biet nachhaltig negativ beeinflus
sen können, auf ihre Auswirkungen 
untersucht werden müssen. Davon 
unbetroffen bleiben hingegen die 
menschlichen Nutzungsformen, 
wie z. B. Jagd, Land- und Forst
wirtschaft, Fischerei und Touris
mus, jedoch nur solange sie keine 
negativen Auswirkungen auf das 
Schutzziel ausüben.

Um diesen vorprogrammierten 
Konfliktpotentialen wirksam ent
gegenzutreten, ist es sinnvoll, für 
die einzelnen Schutzgebiete Mana

gementpläne zu erstellen. In diesen 
Managementplänen sollen in Zu
sammenarbeit mit den Betroffenen 
und verschiedenen Interessenver
tretungen die Schutzziele und mög
liche Maßnahmen (z. B. Nutzungs
verzicht, Extensivierungsmaßnah- 
men, Beibehaltung traditioneller 
Bewirtschaftungsformen, Neuan
lage von Biotopen, Monitoring 
etc.) definiert werden.

Diese Pläne dienen gleichzeitig als 
Grundlage für die Mitgliedstaaten, 
die verpflichtend der Kommission 
alle drei Jahre einen Bericht über 
die Umsetzung der Richtlinie über
mitteln müssen.

Mit der Vogelschutz-Richtlinie 
steht der EU ein Instrumentarium 
zur Verfügung, welches nicht nur 
zum Schutz der Vogelwelt, sondern 
„letztendlich auch zur Verbesse
rung der Lebensqualität des Men
schen beiträgt“ ( R a n n e r  1999).
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Artenscbutzprojekt „Eisvogel (Alcedo atthis) in Kärnten“ -  
Aufruf zur Mitarbeit

Der Eisvogel (Abb. 1) gilt als Wap
pentier für ökologisch intakte 
Fließgewässer. Sein farbenprächti
ges Aussehen und seine ungewöhn
liche Lebensweise faszinieren 
nicht nur Ornithologen. Trotz sei
ner auffälligen Erscheinung weiß 
man relativ wenig über die tatsäch
liche Verbreitung in Kärnten, und 
viele Menschen kennen ihn nur von 
Bildern aus verschiedenen „Uni- 
versum“-Sendungen.
Der Königsfischer, wie er auch ge
nannt wird, gehört auf Grund von 
zahlreichen Eingriffen in seinen 
Lebensraum zu den stark gefährde
ten Vogelarten. Aufbauend auf 
Bemühungen des Naturschutzes 
und der Wasserwirtschaft, die öko
logische Funktionsfähigkeit heimi-
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Abb. 1: Eisvogel (Alcedo atthis). (Foto: D. Str eitm a ier)
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